
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stadt Wetzlar, Gemarkung Niedergirmes 
 

Bebauungsplan Nr. 288 
 

„Bahnhof Wetzlar“ 
 

3. Änderung 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 2. Hs. 
BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 2. 
Hs. BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist 
bis zum 20.11.2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 11.12.2015 
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Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 
13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 2. Hs. BauGB 
 
Stellungnahmen mit Anregungen  

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(16.10.2015) 

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (11.11.2015) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (12.11. 2015) 
enwag mbH (10.11.2015) 
Hessen Archäologie (27.10.2015) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (12.11.2015)) 
Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill (19.11.2015) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Denkmalpflege und Immissionsschutz 

(13.11.2015) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Wasser- und Bodenschutz (26.10.2015) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (19.10.2015) 
Regierungspräsidium Gießen, Koordinierungsstelle (18.11.2015) 
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(16.10.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (11.11.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
und zur Klarstellung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Berücksichtigung der konkreten Anforderungen an den 
Schallschutz erfolgt auf der dem Bebauungsplan nachgelagerten Ebene der 
Bauantragstellung im Baugenehmigungsverfahren, im Rahmen dessen vom 
Bauherrn auch ein entsprechender Schallschutznachweis zu erbringen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 1. 



Stadt Wetzlar: Bebauungsplan Nr. 288 „Bahnhof Wetzlar“ – 3. Änderung         5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH (12.11. 2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei der Erschließungsplanung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. Der beigefügte Lageplan wird Bestandteil der 
Verfahrensunterlagen zum Bauleitplanverfahren. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf; eine 
Verlegung bestehender Infrastruktur erfolgt zulasten des Verursachers in 
Abstimmung mit der Deutschen Telekom Technik GmbH. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 



Stadt Wetzlar: Bebauungsplan Nr. 288 „Bahnhof Wetzlar“ – 3. Änderung         6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anlage zum Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 12.11.2015 
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EnergieNetz Mitte GmbH (22.04.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung durch den Bauherrn in 
die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. Zudem wird der Verlauf der 
Baugrenze in Richtung der Straße im Kerngebiet Nr. 1 geringfügig zurückgenommen 
und an den Verlauf der hier bestehenden Stromleitung angepasst. Da hierdurch die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Stadt Wetzlar noch 
Eigentümerin der Flächen ist, bedarf es keiner erneuten Offenlegung des somit 
geringfügig geänderten Bebauungsplan-Entwurfs. Die grundsätzliche Zustimmung 
zur vorliegenden Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Hessen Archäologie (27.10.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 22.04.2015 zur Aufstellung der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 288 „Bahnhof Wetzlar“ im Bereich östlich der 
Rittal-Arena wurden seitens hessenArchäologie weder Hinweise noch Anregungen 
zur Planung abgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 



Stadt Wetzlar: Bebauungsplan Nr. 288 „Bahnhof Wetzlar“ – 3. Änderung         9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (12.11.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird im Innenstadtbereich in unmittelbarer Nähe 
zum Bahnhof entsprechend dem rechtswirksamen Bebauungsplan ein Kerngebiet 
festgesetzt. Darüber hinaus wird der nördlich der Bannstraße vorhandene Parkplatz 
im Bestand gesichert. Änderungen bezüglich des Verkehrsaufkommens des 
Parkplatzes durch die vorliegende Bauleitplanung sind jedoch nicht zu erwarten. Die 
verkehrliche Erschließung des Kerngebietes wird im Wesentlichen über die 
Bahnhofstraße und weiter über den lichtsignalgesteuerten Knotenpunkt 
Bahnhofstraße/Bannstraße erfolgen. Im Zuge der Umgestaltung des Busbahnhofes 
im Vorfeld des Bahnhofes erfolgte auch ein Ausbau der Bahnhofstraße. Zur 
verkehrlichen Abwicklung des Verkehrsaufkommens im Bahnhofsumfeld erfolgte u.a. 
der Bau eines Kreisverkehrsplatzes. Die Stadt Wetzlar hat im September 2015 eine 
Verkehrserhebung des Kreisverkehrsplatzes durchgeführt. Hierbei wurde ein 
durchschnittlicher täglicher Verkehr von rd. 4.420 Kfz/24h erfasst. Die maßgebende 
Spitzenstunde wurde im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr festgestellt. Hier lag 
die Querschnittsbelastung der Bahnhofstraße bei rd. 378 Kfz/h, wobei rd. 363 
Fahrzeuge Richtung Innenstadt und lediglich 15 Fahrzeuge Richtung Bahnhof 
fuhren. Da Kreisverkehre bis zu 15.000 Kfz/24h verkehrlich abwickeln können, 
bestehen vorliegend ausreichend Reserven bezüglich der Leistungsfähigkeit der 
Verkehrsanlage, auch wenn der hohe Anteil an Busverkehr Einfluss auf die 
maximale Kapazität nimmt. 
 
Planziel der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes ist es, eine zeitgemäße 
städtebauliche Entwicklung durch eine Feinsteuerung der im Kerngebiet zulässigen 
Nutzungen und eine Anpassung der überbaubaren Grundstücksflächen sowie der 
bisherigen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung zu schaffen.  
 

1. 
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Aus diesem Grund ist auch nicht mit einer wesentlichen Änderung des 
Verkehrsaufkommens gegenüber dem jetzigen Bestand zu rechnen. Dies begründet 
sich dadurch, dass durch die Festsetzungen im Bebauungsplan verkehrsintensive 
Nutzungen wie bspw. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Tankstellen 
ausgeschlossen werden. Des Weiteren lässt die Erhöhung der zulässigen 
Geschossigkeit nicht unmittelbar auf einen Anstieg des Quell- und Zielverkehrs im 
Plangebiet schließen. Belastbare Angaben bezüglich des künftigen 
Verkehrsaufkommens können jedoch zum derzeitigen Planungsstand nicht getroffen 
werden, da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt und konkrete 
Angaben über geplante Bauvorhaben einschließlich der Größe, Lage und Anordnung 
der zugehörigen Stellplatzflächen gegenwärtig nicht vorliegen. Da aber auch 
gegenwärtig vorhandene Nutzungen bereits Verkehr induzieren, die ohne größere 
Beeinträchtigungen des Verkehrsgeschehens des angrenzenden Straßennetzes 
verkehrlich abgewickelt werden können, ist nicht mit einer wesentlichen Veränderung 
des Verkehrsaufkommens durch den Vollzug des Bebauungsplanes zu rechnen. So 
wird ein Großteil des Plangebietes derzeit als Parkplatz genutzt, der bereits ein 
entsprechendes Verkehrsaufkommen generiert. 
 
Im Rahmen der unweit des Plangebietes vorgesehenen Ansiedlung eines IKEA-
Marktes sollen für die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit und der 
Verkehrssicherheit des innerstädtischen Straßennetzes einschließlich der 
betroffenen Knotenpunkte darüber hinaus bauliche und verkehrsregelnde 
Maßnahmen getroffen werden, die zu einer Verbesserung des Verkehrsgeschehens 
im Planungsumfeld führen werden, sodass durch die vorliegende Bauleitplanung 
nicht mit negativen Auswirkungen auf den Verkehrsablauf, insbesondere auf 
klassifizierten Straßen, zu rechnen ist. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
und zur Klarstellung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Berücksichtigung der konkreten Anforderungen an den 
Schallschutz erfolgt auf der dem Bebauungsplan nachgelagerten Ebene der 
Bauantragstellung im Baugenehmigungsverfahren, im Rahmen dessen vom 
Bauherrn auch ein entsprechender Schallschutznachweis zu erbringen ist. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 3: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis wird zur weiteren Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung 
in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 4: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Hessen Mobil werden nach Abschluss des Verfahrens die entsprechenden 
Planunterlagen zur Verfügung gestellt. 
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Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill (19.11.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Möglichkeit eines künftigen Ausbaus der Bundesstraße B 49 bleibt im Zuge der 
vorliegenden Planung im Ergebnis unberührt. Nach dem derzeitigen Stand ist eine 
Querschnittserweiterung der zukünftigen Bundesstraße B 49 auf 26,5 m geplant, was 
7 m mehr sind als im aktuellen Zustand. Die Lage der Trassenführung wird sich in 
diesem Bereich voraussichtlich nicht verändern. Zudem handelt es sich bei den 
bereits bestehenden Gebäuden um baurechtlich bestandsgeschützte bauliche 
Anlagen, die bereits im Rahmen des rechtswirksamen Bebauungsplanes erfasst 
wurden. Einer Anpassung der überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich des 
nördlichen Kerngebietes Nr. 1 ist ebenfalls nicht erforderlich, zumal hier ein 
hinreichender räumlicher Abstand zwischen aktuellem und gegebenenfalls künftigem 
Straßenverlauf und einer entsprechenden Bebauung und Nutzung gegeben ist. 
 
 
 
 

1. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Denkmalpflege und Immissionsschutz 
(13.11.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Berücksichtigung der konkreten Anforderungen an den 
Schallschutz erfolgt auf der dem Bebauungsplan nachgelagerten Ebene der 
Bauantragstellung im Baugenehmigungsverfahren, im Rahmen dessen vom 
Bauherrn auch ein entsprechender Schallschutznachweis zu erbringen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Wasser- und Bodenschutz (11.05.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserschutzgebiete 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Gewässer 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wasserversorgung, Abwasserableitung 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Grundwasser 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf, da bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes ein entsprechender 
Hinweis zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung durch den 
Bauherrn in die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen wurde.  
 
 
Verwertung von Oberflächenwasser 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Bodenschutz 
 
Zu 6: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Bereich des Plangebietes existieren aufgrund der in der Vergangenheit bereits 
erfolgten Bebauung und Versiegelung letztlich keine natürlichen Bodenprofile mehr. 
Die mit der vorliegenden Planung ermöglichten Eingriffe in den Boden- und 
Wasserhaushalt beschränken sich zudem auf eine relativ kleine innerörtliche und 
bereits vollständig anthropogen geprägte bzw. beinahe vollständig versiegelte 
Fläche, sodass mit keinen erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden zu rechnen ist. Der Bebauungsplan beinhaltet daher Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung, die auch eine zweckentsprechende Bebauung und Nutzung 
des Plangebietes ermöglichen. Weitergehender Festsetzungen zum Bodenschutz 
bedarf es insofern nicht, zumal diese auch mangels Rechtsgrundlage nicht in der 
angeregten Form getroffen werden können. Die vorgebrachten Hinweise werden 
jedoch in den Hinweisteil der textlichen Festsetzungen sowie in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 

4. 

5. 

6. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (19.10.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 21.04.2015 zur Aufstellung der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2888 „Bahnhof Wetzlar“ im Bereich östlich 
der Rittal-Arena (siehe unten) wurde seitens des Kampfmittelräumdienstes des 
Landes Hessen auf die Lage des Plangebietes in einem ehemaligen 
Bombenabwurfgebiet und die diesbezüglichen Anforderungen hingewiesen. Da 
bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes entsprechende Hinweise in die 
Planunterlagen aufgenommen wurden, besteht auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Regierungspräsidium Gießen, Koordinierungsstelle (18.11.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31  
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In die Begründung zum Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die raumordnerische 
Zielvorgabe Z 5.6-4 des Regionalplanes Mittelhessen 2010 sowie auf die 
diesbezüglichen Anforderungen aufgenommen. Wie bereits in der Begründung zum 
Bebauungsplan dargelegt, präsentiert sich das Landschaftsbild im Bereich des 
Plangebietes als innerörtliches Gebiet, das bereits von der vorhandenen Baustruktur 
sowie den großräumigen Parkplatzflächen geprägt ist. Die nähere Umgebung wird 
durch eine dichte und teils großformatige Bebauung, den Verlauf der angrenzenden 
bzw. über das Plangebiet führenden Straßen sowie die versiegelten Freiflächen des 
(Bus-)Bahnhofsbereiches bestimmt. Zwar lässt der vorliegende Bebauungsplan eine 
über das bauplanungsrechtlich bereits bisher im Plangebiet zulässige Maß 
hinausgehende Geschossigkeit von nunmehr maximal zehn Vollgeschossen zu, 
erhöht das im aktuell rechtswirksamen Bebauungsplan zulässige Höchstmaß von 
ausnahmsweise acht Vollgeschossen bei einer Hotelnutzung damit jedoch nur 
geringfügig. Durch die vorhandene Hochstraße der Bundesstraße B 49, das 
Brückenbauwerk über die Bahngleise sowie das Gebäude des direkt an den 
Planbereich angrenzenden Forums Wetzlar, ist jedoch auch im Fall der Ausnutzung 
der maximal möglichen Vollgeschosse im Plangebiet nicht von einer Störung des 
Orts- und Landschaftsbildes auszugehen. Dies gilt im Übrigen auch im Kontext der 
im weiteren Umfeld bereits vorhandenen baulichen Anlagen und Gebäuden, die 
bereits das Orts- und Landschaftsbild bestimmen. Da dieses somit entsprechend 
vorgeprägt ist, wird davon ausgegangen, dass im Zuge der vorliegenden Planung 
keine erhebliche optische Beeinträchtigung insbesondere der landschaftsprägenden 
historischen Silhouette und Ansicht der „Stadtkrone“ mit Dom entstehen wird. 
 

1. 
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Grundwasser, Wasserversorgung, Dez. 41.1 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle 
Altlasten, Bodenschutz, Dez. 41.4 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung durch den Bauherrn in 
die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Immissionsschutz II, Dez. ,43.2 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Bergaufsicht, Dez. 44  
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Landwirtschaft, Dez. 51.1 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Obere Naturschutzbehörde, Dez.53.1 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Obere Forstbehörde, Dez. 53.1 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Bauleitplanung  
 
Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Planzeichnung des Bebauungsplanes wird entsprechend redaktionell um eine 
Zuordnung der Teilfläche des Kerngebietes ergänzt. Bei dem angesprochenen 
Bereich handelt es sich um eine Teilfläche des Kerngebietes Nr. 1. 
 
 
 

12. 


